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Breitbandausbau in ländlichen Bereichen im Zuge des Bundesförderprogramms 
zum Breitbandausbau

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Homeoffice und Homeschooling gehören in Zeiten der anhaltenden Corona-
Krise und des sozialen Distanzierens für viele Bürger zur Tagesordnung. Zur 
Bewältigung der täglichen Arbeits- und Schulleistungen ist allerdings eine 
vollumfängliche und gut funktionierende digitale Infrastruktur unumgänglich. 
Digitale Infrastrukturen sollten die Grundvoraussetzung für eine zukunftsfähi-
ge Gigabit-Gesellschaft und den wirtschaftlichen Digitalstandort Deutschland 
sicherstellen.

Zu diesem Zweck wurde das Ziel des flächendeckenden Ausbaus mit gigabit-
fähigen Infrastrukturen bis 2025 im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vorgegeben und von der Bundesregierung, laut Aussage des Bundes-
ministers für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer, mit dem 
Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau in Höhe von 11 Mrd. Euro un-
terstützt (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Dossier/Breitbandausbau/topt
hema01-bundesfoerderprogramm-zum-breitbandausbau.html), um in Kommu-
nen und Landkreisen den Glasfaserausbau zu unterstützen und voranzutreiben, 
wo private Telekomanbieter und Netzbetreiber aufgrund von Unwirtschaft-
lichkeit nicht ausbauen. Das übergeordnete Ziel der Bundesregierung ist es, 
superschnelles Internet mit mindestens 1 Gigabit/s in ganz Deutschland bis 
2025. Schulen, Gewerbegebiete und Krankenhäuser werden prioritär in den 
Fokus der Förderung genommen (ebd).

Doch dieses von der Bundesregierung gesetzte Ziel des flächendeckenden 
Ausbaus der digitalen Infrastruktur (Breitbandausbau) scheint vor allem in den 
ländlichen Bereichen der Bundesrepublik Deutschland nicht angekommen zu 
sein (https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/vierkirchen-homeschool
ing-referat-schnee-scheuer-anruf-1.5182419). So weist ein Pressebericht auf 
die kuriose Situation einer Schülerin in Bayern hin, die ihr Schulreferat im 
Freien halten musste, da nur dort eine ausreichende Internetverbindung zu ih-
rer Schule gewährleistet war.
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V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Grundlage für die schrittweise Ausgestaltung der digitalen Gesellschaft sind 
leistungsfähige Breitbandnetze, die allen Bürgern, Unternehmen und wichtigen 
öffentlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in 
ländlichen Regionen, zur Verfügung stehen müssen. Bereits im Jahr 2015 wur-
de daher das erste Breitbandförderprogramm des Bundes aufgesetzt, welches 
um das graue Flecken Förderprogramm weiterentwickelt wurde. Die Bundes-
regierung hat sich das Ziel gesetzt einen flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-
Netzen bis zum Jahr 2025 zu erreichen. Der Bund stellt daher rund 12 Mrd. Eu-
ro Bundesmittel für die Unterstützung des Breitbandausbaus zur Verfügung. 
8,4 Mrd. Euro wurden bereits für Breitbandausbauprojekte bewilligt.
Im Jahr 2021 können bereits rund 4 Mrd. Euro an Bundesmitteln für die Förde-
rung der Erschließung von „weißen und grauen Flecken“ sowie für Beratungs- 
und Planungsleistungen gebunden werden.
Aktuell sind rund 2 230 Breitbandausbauprojekte in der Förderung (umfasst 
rund 2,6 Millionen Anschlüsse für Haushalte, Unternehmen, Gewerbegebiete, 
Schulen, Krankenhäuser). Rund 11 000 Schulen und mindestens 720 Gewerbe-
gebiete profitieren vom geförderten Glasfaserausbau.
Durch das Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau werden solche Regio-
nen unterstützt, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau bedingt durch er-
hebliche Erschwernisse besonders unwirtschaftlich ist. Dies trifft insbesondere 
auf den ländlichen Raum zu.

1. Wie viele Anträge für eine Förderung des Breitbandausbaus im Zuge des 
Bundesförderprogramms zum Breitbandausbau wurden seit 2019 gestellt, 
und wie stellen sich die Förderanträge aufgeschlüsselt nach Landkreisen, 
Städten und Gemeinden unter 100 000 Einwohnern nach Kenntnis der 
Bundesregierung dar (bitte nach Bundesländern, Landkreisen, Städten und 
Gemeinden aufschlüsseln)?

Für die Zahl der Anträge seit dem 1. Januar 2019 wird auf die Anlage 1* ver-
wiesen.

2. In welchen Kommunen und Landkreisen wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung das Ziel eines superschnellen Internets mit mindestens 
1 Gigabit/s (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) schon umgesetzt, und 
wurden dabei die vorgegebenen Ziele der Bundesregierung, Schulen, Ge-
werbegebiete und Krankenhäuser prioritär zu fördern erreicht, und wann 
ist mit dem Erreichen der vollkommenen Umsetzung des Ziels der 
Bundesregierung zu rechnen (bitte nach Bundesländern, Landkreisen, 
Städten und Gemeinden aufschlüsseln)?

Es wird auf Anlage 2* verwiesen. Gigabit Bandbreiten werden bei den 
FTTH/B Projekten erreicht. Das Ziel der Bundesregierung ist es, den flächen-
deckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 zu erreichen. Voraussetzung 
zur Zielerreichung ist sowohl ein entsprechendes Engagement der Privatwirt-
schaft als auch zielgerichtete Fördermaßnahmen. Für Fördermaßnahmen stehen 
gegenwärtig rund 12 Mrd. Euro zur Verfügung, von denen bereits 
rund 8,3 Mrd. Euro für Förderprojekte bewilligt wurden. Seit August 2018 wer-
den nur noch Gigabitanschlüsse gefördert. Im November 2018 wurde ein Son-
deraufruf gestartet, der eine flächendeckende Antragstellung deutschlandweit 
für Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete ermöglicht. Alle eingegange-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/30113 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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nen Förderanträge wurden bislang bewilligt. Alle Projekte werden Zug um Zug 
umgesetzt und abschließend abgerechnet.

3. Wie viele der von Kommunen und Landkreisen gestellten Förderanträge 
im Zuge des Bundesförderprogramms zum Breitbandausbau wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung durch die Kommunen und Landkreise wie-
der zurückgezogen, weil sich private Telekomanbieter und Netzbetreiber 
entschlossen haben, doch den Breitbandausbau in den Kommunen und 
Landkreisen zu übernehmen (bitte nach Bundesländern, Regionen, Land-
kreisen, Städten und Gemeinden aufschlüsseln)?

Für die Zahl der durch die Kommunen und Landkreise zurückgezogenen För-
deranträge wird auf die Anlage 3* verwiesen.

4. In welchen Regionen in der Bundesrepublik Deutschland sind nach Kennt-
nis der Bundesregierung noch sogenannte weiße oder graue Flecken vor-
handen, die vorrangig im Zuge des Bundesförderprogramms zum Breit-
bandausbau gefördert werden sollten, und wann ist mit einem konkreten 
Breitbandausbau in diesen Regionen zu rechnen (bitte die „weißen und 
grauen Flecken“ nach Bundesländern, Landkreisen, Städten und Gemein-
den aufschlüsseln)?

Die Graue-Flecken-Förderung ist am 26. April 2021 gestartet. Die Förderung 
wurde von bislang < 30 MBit/s („weiße Flecken“) auf „grauen Flecken“ (Ge-
biete mit Versorgung < 100 Mbit/s) deutlich ausgeweitet. Kommunen oder 
Landkreise können ab sofort eine Bundesförderung für den geförderten Glasfa-
serausbau auch in sogenannte grauen Flecken beantragen. Der Breitbandatlas 
des Bundes bietet einen ersten Überblick über die noch vorhandenen „weißen 
und grauen Flecken“ in Deutschland, ist aber lediglich ein grober Indikator, der 
den privatwirtschaftlichen Ausbau nur eingeschränkt abbildet. Maßgeblich für 
eine Förderentscheidung ist die vorhandene und in den nächsten drei Jahren ge-
plante privatwirtschaftliche Versorgung der einzelnen Anschlüsse, die im 
Markterkundungsverfahren nachgewiesen werden muss. Der Zeitrahmen der 
einzelnen Bauprojekte in den Regionen variiert und ist vom jeweiligen Einzel-
projekt und vom Datum der Antragsstellung der Antragsberechtigten abhängig.

5. Hat die gegenwärtige Corona-Krise ein Umdenken der Förderstrukturen 
des Bundesförderprogramms zum Breitbandausbau der Bundesregierung 
bewirkt, weil viele Bürger bei der tatsächlichen Arbeits- und Schulleistung 
auf einen vollumfänglichen und gut funktionierenden Breitbandausbau an-
gewiesen sind, und wenn ja, welche konkreten Maßnahmen plant diesbe-
züglich die Bundesregierung beim Breitbandausbau in ländlichen Regio-
nen?

Digitalpolitisches Ziel ist der flächendeckende Ausbau gigabitfähiger Internet-
verbindungen für alle Haushalte und Unternehmen in Deutschland bis 2025. 
Bereits heute steht ein solcher Anschluss für knapp 60 Prozent der Haushalte 
und Unternehmen zur Verfügung. Anschlüsse mit einer Leistungsfähigkeit von 
mindestens 50 Mbit/s im Download können bereits von 94,5 Prozent der Haus-
halte und Unternehmen genutzt werden. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bür-
ger und Unternehmen profitiert somit bereits von erheblichen Fortschritten 
beim Breitbandausbau – gefördert und privat. Um das Ziel des flächendecken-
den Gigabit-Ausbaus sicherzustellen und die Förderung rasch deutlich auszu-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/30113 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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weiten, wurde die Förderung am 26. April 2021 auf sogenannte graue Flecken 
erweitert. Darüber hinaus wird die soziale und wirtschaftliche Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger zukünftig über einen rechtlich abgesicherten Anspruch 
auf schnelles Internet gemäß den am 7. Mai 2021 verabschiedeten Vorgaben 
des Telekommunikationsgesetz abgesichert. Danach muss ein Internetzugang, 
der wesentliche Telekommunikationsdienste, u. a. Teleheimarbeit und Video-
streaming, in angemessenen Umfang ermöglicht, zur Verfügung stehen.

6. Welche konkreten Maßnahmen zur Soforthilfe hat das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, namentlich der Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer, ergriffen, um der ba-
yerischen Schülerin bei ihrem „Netzproblem“ zu helfen, und wie ist der 
Umstand zu erklären, dass kurz nach einem persönlichen Telefongespräch 
mit der betroffenen Schülerin der Netzbetreiber einen schnelleren An-
schluss in Aussicht gestellt hat (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur hat die Deutsche 
Telekom AG um Unterstützung für eine Lösung gebeten. Diese hat sich der Sa-
che angenommen.
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